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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1990

Norm

StEG §2 Abs1 lita

StPO §193 Abs4

Rechtssatz

Die bloße Verletzung des Gebotes der formalen Rechtzeitigkeit durch den über einen Haftverlängerungsantrag

beschließenden Gerichtshof zweiter Instanz macht die materiell gerechtfertigte Haft nicht zu einer gesetzwidrigen im

Sinn des § 2 Abs 1 lit a StEG.
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